
 
 
 
 
     § 15a RVG * 
    Anrechnung einer Gebühr  
 
(1) Sieht dieses Gesetz die Anrechnung einer Gebühr auf eine andere Gebühr vor, 
kann der Rechtsanwalt beide Gebühren fordern, jedoch nicht mehr als den um den 
Anrechnungsbetrag verminderten Gesamtbetrag der beiden Gebühren. 
 
(2) Ein Dritter kann sich auf die Anrechnung nur berufen, soweit er den Anspruch auf 
eine der beiden Gebühren erfüllt hat, wegen eines dieser Ansprüche gegen ihn ein 
Vollstreckungstitel besteht oder beide Gebühren in demselben Verfahren gegen ihn 
geltend gemacht werden.  
 
 
* Art. 7 Abs. 4 Nr. 3 des Gesetzes zur Modernisierung von Verfahren im anwaltlichen und notariellen 
Berufsrecht, zur Errichtung einer Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft sowie zur Änderung sonstiger 
Vorschriften; vom Deutschen Bundestag beschlossen am 23. April 2009 (siehe BT-Drs. 16/12717; BR-Drs. 
377/09) 
 


